
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/9/24 99/14/0118
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

Rechtssatz

Die Einhebung der (vollen) Abgabenschuldigkeiten kann unbillig sein, wenn im Rahmen eines allgemeinen,

quotenmäßigen Forderungsverzichtes (Ausgleiches) ein Verzicht auf die Abgabenforderungen zur Sanierung des

Unternehmens mit beitragen kann (Hinweis E 21.12.1989, 89/14/0196)
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